
   

• Die Arbeit der Kindertagesstätte wird in 
Kirchenräumen sichtbar (z. B. Kinderkunst 
Fotogalerien etc). 

 
• In Gottesdiensten werden die Anliegen der 

Kinder, Erzieherinnen und Eltern im Fürbitt-
Gebet aufgegriffen. 

 
 
Sie möchten zum Wohle der Kinder und der jungen 
Familien die Zusammenarbeit mit dem Kindergarten 
fördern? 
Wir sind Ihnen dabei gerne behilflich: 

• Wir beraten Sie individuell, 
• Gestalten Pfarrgemeinderatssitzungen, 
• Geben Ihnen Material und Anregungen. 

 
 
Ihre Ansprechpartnerin:  

Margret Färber 
Referentin für Kindergartenpastoral 
Bischöfliches Seelsorgeamt Augsburg 
Kappelberg 1, 86150 Augsburg 
 

℡ 0821/3152-288 
 info@kita-pastoral.de 
 
 

   

Gemeinsam für Kinder und Familien 
 

Kindertagesstätte und Pfarrgemeinde ziehen an 
einem Strang 

 

            
 
Viele Pfarrgemeinden engagieren sich für Kinder 
und junge Familien, indem sie eine Kindertages-
einrichtung bereitstellen. 
 
Zum Wohle der Kinder gilt es, Kräfte zu bündeln 
und gemeinsam an einem Strang zu ziehen.  
 
Nebenbei profitieren Kindertageseinrichtungen 
und Pfarrgemeinden gleichermaßen von einer 
funktionierenden Zusammenarbeit. 



   

Hier finden Sie einige Anregungen, wie Sie die 
Kontaktflächen zwischen Pfarrgemeinderat und 
Kindertageseinrichtung vergrößern können: 
 

• Ein/e Vertreter/in des Kindertagesstätten-
Teams ist Mitglied des Pfarrgemeinderates und 
vertritt die Anliegen der Kindertages-
einrichtung. 

 
• Ein/e Vertreter/in des Elternbeirats ist im 

Pfarrgemeinderat und vertritt die Anliegen der 
Kindertageseinrichtung. 

 
• Im Pfarrgemeinderat wird ein Mitglied als 

Bindeglied zur Kindertageseinrichtung ernannt. 
 

• Die Kindertageseinrichtung ist regelmäßig 
Tagesordnungspunkt der Pfarrgemeinde-
ratssitzung. 

 

• Eltern, die ihr erstes Kind in der Kinder-
tageseinrichtung anmelden, erhalten einen 
Willkommensgruß von der Pfarrgemeinde. 

• Ein/e Vertreter/in des Pfarrgemeinderates 
nimmt an den Elternbeiratssitzungen teil. 

 

   

• Im Pfarrbrief wird regelmäßig von der 
Kindertageseinrichtung berichtet. 

 
• Personelle Veränderungen in der Kinder-

tageseinrichtung werden im Pfarrbrief benannt. 
 

• Bei offiziellen Anlässen der Pfarrgemeinde wird 
ein/e Vertreter/in des Mitarbeiter/-innenteams 
eingeladen. 

 
• Die/der Leiter/in der Kindertagesstätte nimmt 

an den Besprechungen des Seelsorgeteams teil. 
 

• Veranstaltungen werden zwischen 
Pfarrgemeinderat und Kindertagesstätte 
abgestimmt. 
Insbesondere Bildungsveranstaltungen für 
Eltern und religionspädagogische Fortbildungen 
in der Pfarrgemeinde (Gestaltung von Kinder- 
gottesdiensten, Kirchenraumpädagogik, 
Gestaltung von religiösen Festen und Feiern) 
werden abgesprochen und möglichst 
gemeinsam veranstaltet bzw. besucht. 
 

• Gottesdienste im Kindergarten werden im 
Gottesdienstanzeiger veröffentlicht.  

 


